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Aktion „Mehr Grün durch Flurbereinigung“ 

Das Land Rheinland-Pfalz bietet in jedem 
Bodenordnungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz (ausgenommen 
Verfahren des freiwilligen Landtausches) 
die Aktion „Mehr Grün durch 
Flurbereinigung“ an (gemäß Rundschreiben 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau vom 
08.09.2008). 

Diese gemeinschaftliche Maßnahme der 
Teilnehmergemeinschaft ermöglicht den 
Beteiligten des Bodenordnungsverfahrens, 
für ihre zum Verfahrensgebiet gehörenden 
Grundstücke heimische Laubgehölze und 
Obstbäume unentgeltlich zu erhalten. 

Mit dieser Aktion soll eine weitere 
Verbesserung des Naturhaushaltes und 
eine Bereicherung des Orts- und 
Landschaftsbildes erreicht werden. 

Dabei wird auf Freiwilligkeit, Eigeninitiative 
und das Engagement der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in der ländlichen 
Bodenordnung gesetzt. 

Die Aktion wird in der Regel in dem Jahr 
durchgeführt, das dem Besitzübergang 
folgt. 

Bäume und Sträucher für alle Teilnehmer 

 Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Bodenordnungsverfahrens können 
von der Teilnehmergemeinschaft auf 
Antrag unentgeltlich Gehölze, 
Baumpfähle und Materialien zum Schutz 
gegen Wildverbiss und 
lebensraumverbessernde Vorrichtungen 
(z.B. Nistkästen) erhalten. 

 Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

 Die Pflanz- und Pflegearbeiten obliegen 
den Teilnehmern. Sie erhalten hierfür 
kein Entgelt. 

 Es dürfen nur heimische Laubbäume 
(Obstbäume nur als Hochstämme) und 
Sträucher gepflanzt werden, zulässig 
sind auch Kletterpflanzen. In 
Weinbergslagen können auch 
Weinbergspfirsiche und Aprikosen 
gepflanzt werden. 

 Die Teilnehmer müssen sich schriftlich 
verpflichten, die Gehölze auf den im 
Antrag zu bezeichnenden Flurstücken zu 
pflanzen sowie die Pflanz- und 
Pflegearbeiten sachgerecht 
durchzuführen. 

 Die Grundstücke müssen zum 
Verfahrensgebiet gehören.  

 Die Pflanzen dürfen nicht zur Aufforstung 
von Grundstücken sowie zur Erfüllung 
von Kompensationsauflagen verwendet 
werden. 

 Über Ihren Antrag und die Abwicklung 
der Aktion entscheidet das DLR im 
Benehmen mit dem Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft. 

Unterstützung durch das zuständige DLR  

 Die Abteilung Landentwicklung des 
DLRs stellt Ihnen Antragsvordrucke und 
eine Pflanzenliste mit den Bäumen, 
Sträuchern und Obstbaumsorten zur 
Verfügung, die für Ihre Gemarkung 
geeignet sind. 

 Die landespflegerischen Fachkräfte 
beraten Sie bei der Auswahl des 
Standortes, der Artenzusammensetzung 
und bei Sortenfragen. 

 Sie erhalten auf Wunsch Anleitungen für 
die sachgerechte Pflanzung und Pflege 
der Gehölze sowie eine Einführung in 
den Gehölzschnitt.. 

Über den Liefertermin werden Sie rechtzeitig 
informiert. Die Bestellung und Verteilung wird 
vom Verband der Teilnehmergemeinschaften 
(VTG) übernommen 


